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Seil und Pfeil 
Abenteuerwochenende im Altmühltal 

 

Preis je Kind: 179 € 
Alter: 10-15 Jahre 

Reisezeitraum (zutreffendes bitte ankreuzen) 

  15.-17. August 2024 
  27.-29. September 2024 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Freizeit „Seil und Pfeil - Abenteuerwo-

chenende im Altmühltal“ an. Der Buchung liegt die Reiseausschreibung zugrunde, 

einsehbar im Internet unter www.timeout-erlebnis.de. 

Bitte vollständig ausfüllen und Seiten 1-3 einscannen/abfotografieren und per Mail einschicken an 

buchung@timeout-erlebnis.de. Sie erhalten Ihre Buchungsbestätigung mit allen Informationen zur Rei-

se, zur Zahlung und weiteren Hinweisen im Anschluss per Mail zugesandt. 

Daten des Kindes 

 

Vorname    Nachname   Geburtsdatum 
 

Wohnsitz des Kindes 

 

Krankenversicherung  Name des/der Hauptversicherten  Versicherungsnummer 

 

Daten der Personensorgeberechtigten 

 

Vorname  Nachname  ||  Vorname  Nachname 

 

Postleitzahl  Ort   Straße, Hausnummer    

 

E-Mail     Mobil-Nummer 

 

In dringenden Fällen kann sich die Leitung an folgende erreichbare Personen wenden: 

 

 

Vorname   Nachname    Mobil    

 

 Vorname   Nachname    Mobil  
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Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht unerlässlich 

und müssen von den Personensorgeberechtigten angegeben werden:  

 

Krankheiten oder Besonderheiten meines Kindes (z.B. Allergien, chronische Erkrankungen, 

regelmäßiger Medikamentenbedarf, auffälliges Sozialverhalten, Neigung zu Heimweh…) 

 

 

 

Besondere Essgewohnheiten, Ernährungsweise oder Lebensmittel-Unverträglichkeiten: 

 

 

Sonstige Informationen, welche die Leitung wissen sollte: 

 

 

Bitte ankreuzen: 

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an den in der Ausschreibung be-

schriebenen Aktivitäten teilnehmen darf. 

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am Körper meines 

Kindes entfernen darf. 

  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Teilnehmenden in Gruppen altersgemäße 

Aktivitäten auch ohne Aufsicht, jedoch nach Erlaubnis durch die Leitung, eigenständig unter-

nehmen dürfen. 

  Ich habe die Allgemeinen Reisebedingungen von timeOut Erlebnispädagogik (abrufbar im 

Internet unter www.timeout-erlebnis.de/agb.php) gelesen und erkläre mich ausdrücklich 

damit einverstanden. 

  Ich habe die im Folgenden aufgeführten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO von 

timeOut Erlebnispädagogik erhalten und gelesen. 

  Ich habe die mit mir anzumeldenden Personen über die Allgemeinen Reisebedingungen 

und die Datenschutzhinweise von timeOut Erlebnispädagogik in Kenntnis gesetzt und erkläre 

hiermit ausdrücklich deren Einverständnis. 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift aller Personensorgeberechtigten  
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass bei der Veranstaltung Fotos und/oder 

Videos von mir/meinem Kind angefertigt werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Website 

• in den Social Media-Angeboten 

von timeOut Erlebnispädagogik verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespei-

chert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen der Öffentlichkeits- 

und/oder Bildungsarbeit von timeOut Erlebnispädagogik.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen 

Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen 

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos wei-

terverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber timeOut Erlebnispä-

dagogik jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnah-

men im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies timeOut Erlebnispäda-

gogik möglich ist. 

 

Ort, Datum  

 

Unterschrift aller Personensorgeberechtigten und Teilnehmenden ab 14 Jahre 
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 

Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine 

Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in 

Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 

timeOut Erlebnispädagogik trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt timeOut Erlebnispädagogik über 

die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls 

der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall der Insolvenz von timeOut Erlebnispädagogik. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Ab-

schluss des Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im 

Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, 

über die sie sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter 

Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 

Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und 

in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 

8% des Pauschalreisevertrages übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 

Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Rei-

sende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und 

erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile 

der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die 

Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalrei-

se absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen 

auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschal-

reise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, z.B. wenn am Be-

stimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise vo-

raussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 

angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 

vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 

Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rück-

trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 

Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 

erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat 

und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 
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• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und / oder Schadenersatz, wenn die 

Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten 

befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reise-

vermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters 

oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 

Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

gewährleistet. 

• timeOut Erlebnispädagogik hat eine Insolvenzversicherung mit R+V Allgemeine Versiche-

rung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung unter Raiffeisenplatz 1, 

65189 Wiesbaden, Tel.: +49 611 533-5859 kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund 

der Insolvenz von timeOut Erlebnispädagogik verweigert werden.  

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten 

Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO  

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Manuel Glückler, Bergstraße 10, 86517 Wehrin-

gen, Tel. 0170-8624597, Mail info@timeout-erlebnis.de 

 

2. Zweck der Verarbeitung  

a) Einzelne personenbezogene Daten werden zur Durchführung des jeweils zugrundeliegen-

den Vertrags, zu Zwecken des Nachweises von Belegen und/oder zur Beantragung von För-

dermitteln an Dritte weitergeben und dienen damit dem Zweck des Veranstalters.  

b) Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. 

 

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

a) Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos werden auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO erhoben, da diese für die Begründung und Durchfüh-

rung des zugrundeliegenden Vertrages zur Übernahme der Aufsichtspflicht für den genann-

ten Zeitraum zwingend erforderlich sind. 

b) Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an 

Dritte (s. unter 4.) erfolgt entweder auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wenn dies 

zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Veranstalters erforderlich ist, oder aufgrund 

ausdrücklicher Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten bzw. des/der Betroffenen, 

mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in 

(Print-)Publikationen des Veranstalters sowie auf dessen Homepage/Facebookaccount o.ä. ist 

für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforderlich und dient damit der Wahrneh-

mung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

c) Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (s. unter 4.) erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, da dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Ver-

eins/Verbands erforderlich ist.  

 

4. Kategorien von Empfänger der personenbezogenen Daten  

Ihre personenbezogenen Daten bzw. die Ihres Kindes werden weitergegeben an:  

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/
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a) Dritte (z.B. Fördermittelgeber o.ä., Sonstige im Zusammenhang mit der Erstellung und Ver-

öffentlichung von (Print-)Publikationen), um die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters zu 

ermöglichen. 

b) Auch der Upload von Daten im Internet stellt eine Weitergabe an Dritte dar. 

c) Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen Daten 

an Ärzte, Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches Versorgungspersonal weitergegeben. 

Auch dies dient dem Schutz und der Sicherheit Ihres Kindes.  

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

a) Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der Er-

hebung nur so lange gespeichert, wie dies für die jeweiligen Vertragserfüllung (Übernahme 

der Aufsichtspflicht, Dokumentationspflicht gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im An-

schluss hieran werden sämtliche damit im Zusammenhang stehende Daten unwiderruflich 

gelöscht. 

b) Fotos und/oder Videos welche Aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet werden, 

werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte 

Zeit zweckgebunden gespeichert. 

c) Fotos und /oder Videos welche Aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 

werden vorbehaltlich eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung des/der Betroffenen auf 

unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert. 

 

6. Pflicht zur Bereitstellung von Daten  

Vorbehaltlich der Einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos sind 

Sie vertraglich (Vertrag zur Übernahme der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die geforder-

ten Daten anzugeben. Nur so kann die Übernahme der Aufsichtspflicht gewährleistet werden. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der zugrunde liegende Vertrag mit 

Ihnen nicht geschlossen werden, was eine Teilnahme an der Freizeit/Aktion verhindert. 

 

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung  

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jederzeit für die Zukunft 

widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-

folgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 

auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschrän-

kung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 

17, 18, 21 DSGVO). 

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbei-

tung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 

wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht 

beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 


